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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Die KVF-NR forderte den Bundesrat im Juni 2020 auf, die Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 80 Megabit pro Sekunde zu
erhöhen. Es gehe nicht an, dass circa ein Viertel aller Haushalte und Unternehmen in
peripheren Gebieten mit einer sehr tiefen Internetgeschwindigkeit leben müssten. Um
diesen digitalen Stadt-Land-Graben zu eliminieren, müsse rasch gehandelt werden und
die Fernmeldedienstverordnung entsprechend revidiert werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Das Ziel der Grundversorgung gemäss
Fernmeldegesetz bestehe darin, der gesamten Bevölkerung ein Angebot an
grundlegenden Telecomdiensten zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen.
Die derzeit garantierte Leistung von zehn Megabit pro Sekunde sei für zahlreiche
Dienste, wie etwa Videostreaming, Onlineshopping oder die Benutzung von Social
Media, ausreichend. Die Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben sei damit
sichergestellt. Es wäre zudem ein grosser Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit, wenn
diese hohe Mindestgeschwindigkeit verordnet würde. Auch wären die Kosten gemäss
Bundesrat sehr hoch. Eine Studie des BAKOM sei zum Schluss gekommen, dass der
Ausbau eines leitungsgebundenen Hochbreitbandnetzes Investitionen von mindestens
CHF 3.6 Mrd. mit sich bringen würde.
Der Nationalrat beugte sich in der Herbstsession 2020 über das Geschäft. Nachdem im
Plenum keine neuen Argumente vorgebracht wurden, nahm die grosse Kammer das
Geschäft in der Abstimmung deutlich an (176 zu 2 Stimmen, 3 Enthaltungen). 1

MOTION
DATUM: 10.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat nahm in der Wintersession 2020 einen Ordnungsantrag Ettlin (cvp, OW)
an und sistierte die Motion der KVF-NR bezüglich der Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung um höchstens ein Jahr. Ettlin
begründete den Antrag auf Sistierung mit den Arbeiten zur Umsetzung der
Standesinitiative des Kantons Tessin «Gewährleistung eines landesweit dichten
Hochbreitbandangebots», welcher bereits im Jahr 2017 Folge gegeben worden war. Die
Initiative verfolge dasselbe Ziel wie die vorliegende Motion, erlaube bei der Umsetzung
aber einen grösseren Spielraum. 2

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Nachdem der Ständerat eine Motion der KVF-NR im Dezember 2021 ein zweites Mal
sistiert hatte, beriet er sie in der Wintersession 2023. Zentrales Anliegen der Motion
war es, die Internet-Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf mindestens
80 Megabit pro Sekunde zu erhöhen. 
Für die KVF-SR erläuterte Stefan Engler (mitte, GR), dass das Anliegen der Motion
inzwischen in verschiedenen Vorstössen aufgegriffen worden sei und die Kommission
entsprechend die Ablehnung der Motion beantrage. Allen voran garantiere die
Anpassung der Verordnung über Fernmeldedienste ab dem 1. Januar 2024 eine erhöhte
Download-Geschwindigkeit für alle Haushalte. Weiter habe der Bundesrat im Bericht
zur Hochbreitbandstrategie des Bundes entsprechende Massnahmen dargelegt. Engler
unterstrich dabei aber, dass eine rasche Umsetzung des Ausbaus der
Hochbreitbandstrategie zentral sei, um mit der fortschreitenden Digitalisierung
mitzuhalten. Bundesrat Albert Rösti schloss sich der Argumentation der KVF-SR an und
gab ebenfalls an, dass die Forderungen der Motion bereits andernorts aufgenommen
worden seien. 
Der Ständerat folgte der Empfehlung von Bundesrat und KVF-SR stillschweigend, womit
die Motion erledigt war. 3

MOTION
DATUM: 04.12.2023
LENA BALTISSER

1) AB NR, 2020, S. 1386 f.
2) AB SR, 2020, S. 1266 f.
3) AB SR, 2021, S. 1193; AB SR, 2023, S. 1035f.
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